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Verfahrensordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
 
 
 
Der Senat der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg hat aufgrund des § 10 
Abs. 8 i.V.m. § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 LHG in seiner Sitzung am 07.11.2006 
die nachfolgende Verfahrensordnung beschlossen. 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Satzung in männlicher Form verwendet werden, betreffen gleichermaßen 
Frauen und Männer und können in der entsprechenden weiblichen Form 
geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Ordnung regelt das Verfahren in Gremien, Ausschüssen und 
Kommissionen der Universität Heidelberg (nachfolgend Gremien genannt) mit 
Ausnahme des Rektorats und des Universitätsrats. Von dieser 
Verfahrensordnung kann nur durch Satzung abgewichen werden. 
 
 
 
§ 2 Einberufung der Sitzungen 
 
(1) Der Vorsitzende beruft das Gremium zur Sitzung schriftlich, auch durch 

E-Mail, mit einer Frist von mindestens fünf Tagen unter Mitteilung der 
vorläufigen Tagesordnung und Übersendung der Beratungsunterlagen 
ein. Die Ladungsfrist ist gewahrt, wenn die Einladung fünf Tage vor der 
Sitzung zur Post gegeben wird. In dringenden Fällen kann das Gremium 
frist- und formlos einberufen werden. Sofern im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren i.S.d. § 8 Abs. 1 entschieden werden soll, leitet 
der Vorsitzende des Gremiums das Verfahren ein und legt zugleich die 
Beantwortungsfrist fest. Die Beantwortungsfrist beträgt mindestens fünf 
Tage. 

 
 
(2) Das Gremium muss unverzüglich einberufen werden, wenn dies ein 

Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder oder das Rektorat gemäß § 16 
Abs. 7 LHG schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
gegenüber dem Vorsitzenden des Gremiums beantragt. Der 
Verhandlungsgegenstand muss zum Aufgabengebiet des Gremiums 
gehören. 



(3) Der Einwand, eine Sitzung sei nicht ordnungsgemäß einberufen worden, 
kann nur spätestens bis zum Beginn der darauffolgenden Sitzung 
erhoben werden. Erkennt das Gremium den Einwand als berechtigt an, 
so ist die Sitzung zu wiederholen, sofern nicht mindestens zwei Drittel 
der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder des Gremiums den 
Mangel als geheilt erklären. 

 
 
(4) Mitglieder, die verhindert sind, an der Sitzung teil zu nehmen, teilen dies 

dem Vorsitzenden unverzüglich schriftlich oder durch E-Mail mit. Soweit 
eine Stellvertretung vorgesehen ist, teilt das verhinderte Mitglied die 
Verhinderung unverzüglich seinem Stellvertreter mit und stellt sicher, 
dass diesem die Einladung sowie Sitzungsunterlagen rechtzeitig 
zugehen. 

 
 
 
§ 3 Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung, Einladung von 

Sachverständigen und Auskunftspersonen / Fragen an den 
Vorsitzenden 

 
(1) Der Vorsitzende stellt die vorläufige Tagesordnung auf. Bei Sitzungen, 

deren Termin zuvor feststeht, hat er Anträge, die bis zum 10. Werktag 
vor der Sitzung eingehen, zu berücksichtigen. Die Anträge sind 
beschlussreif abgefasst und mit einer kurzen Begründung versehen 
vorzulegen. 

 
 
(2) Bei der Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung prüft der Vorsitzende, 

zu welchen Tagesordnungspunkten Sachverständige und/oder 
Auskunftspersonen beratend hinzugezogen und geladen werden sollen. 

 
 
(3) Der Vorsitzende kann Bedienstete seines Verwaltungsbereichs zur 

Unterstützung hinzuzuziehen und ihnen den Vortrag zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten übertragen. 

 
 
(4) Fragen an den Vorsitzenden können entweder vor der Sitzung schriftlich 

eingereicht oder in der Sitzung gestellt werden. Sie werden vom 
Vorsitzenden in der Sitzung schriftlich oder mündlich beantwortet. Das 
Gremium kann mit Zweidrittelmehrheit beschließen, den Gegenstand 
der Frage als letzten Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen. 

 
 



§ 4 Nichtöffentlichkeit der Sitzung 
 
(1) Gremien tagen nicht öffentlich mit Ausnahme der Angelegenheiten des 

Senats nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 12 bis 14 LHG. Der Senat kann 
den Ausschluss der Öffentlichkeit bei Störungen beschließen. (§ 10 
Abs. 4 LHG) Die Mitglieder der Gremien sind gemäß § 9 Abs. 5 LHG zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 

 
 
(2) Beschlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse dürfen den übrigen 

universitären Gremien und Einrichtungen bekannt gegeben werden, 
soweit nicht das Gremium Gegenteiliges beschließt oder der 
Vorsitzende Geheimhaltung anordnet; die Mitglieder des Gremiums 
können diese Entscheidung des Vorsitzenden nach den geltenden 
rechtlichen Bestimmungen  überprüfen lassen. 

 
 
 
§ 5 Leitung der Sitzung  
 
Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Bis zur Wahl eines 
Vorsitzenden – sofern der Vorsitz nicht bereits kraft Amtes oder Bestellung 
feststeht – sowie bei Verhinderung des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters leitet das jeweils an Lebensjahren älteste Gremienmitglied die 
Sitzung. Der Vorsitzende trifft alle notwendigen Maßnahmen und 
Entscheidungen für einen geordneten Sitzungsablauf. Er stellt vor Eröffnung 
der Sitzung sowie ggf. jederzeit die Beschlussfähigkeit fest. Er legt im 
Zweifelsfall die Verfahrensordnung aus.  
 
 
 
§ 6 Feststellung der Tagesordnung 
 
(1) Erster Punkt der Tagesordnung ist deren Feststellung. Mit der 

Feststellung der Tagesordnung ist über die Zuziehung von 
Sachverständigen und Auskunftspersonen Beschluss zu fassen. 

 
 
(2) In gesondert begründeten Fällen können Anträge auf Aufnahme weiterer 

Tagesordnungspunkte noch bei Beginn der Sitzung gestellt werden. 
Über diese Anträge ist gesondert zu beschließen; sie bedürfen jeweils 
der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. 

 
 
(3) Nach Feststellung der Tagesordnung ist die Aufnahme eines neuen 

Tagesordnungspunktes ausgeschlossen. Die Umstellung oder 
Absetzung von Tagesordnungspunkten bedarf der Zustimmung von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. 



§ 7 Antrags- und Rederecht 
 
(1) Antragsrecht in den Gremien haben nur die Mitglieder sowie etwaige 

Ausschüsse und Kommissionen des Gremiums durch den jeweiligen 
Vorsitzenden. 

 
 
(2) Anträge können nur zu einem Tagesordnungspunkt gestellt werden. 

Gehört ein Antrag nicht zu einem Punkt der Tagesordnung oder nicht 
zum Aufgabenbereich des Gremiums, so hat der Vorsitzende den 
Antrag ohne Aussprache zurückzuweisen. 

 
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der 

Verhandlungen befassen. Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind 
vor Wortmeldungen zur Sache zu berücksichtigen. Vor der Abstimmung 
über Anträge auf Schluss der Debatte und/oder auf sofortige 
Abstimmung sowie auf Schluss der Rednerliste wird die Rednerliste 
bekannt gegeben. Über Anträge zur Geschäftsordnung ist nach der 
Begründung durch den Antragsteller und einer begründeten Gegenrede 
sofort abzustimmen. Erfolgt keine Gegenrede, ist der Antrag 
angenommen. 

 
 
(4) Rederecht haben die Mitglieder des Gremiums, die Sachverständigen 

und Auskunftspersonen sowie diejenigen, die auf Grund ihres 
Informationsrechts an der Sitzung teilnehmen. 

 
 
 
§ 8 Beschlussfähigkeit 
 
(1) Das Gremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte derjenigen 

Mitglieder anwesend ist, die hinsichtlich der zur Beschlussfassung 
aufgerufenen Angelegenheit Stimmrecht besitzen, und die Sitzung 
ordnungsgemäß geleitet wird. Ein Beschluss im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren bedarf der Mitwirkung von mindestens der 
Hälfte der in der jeweiligen Angelegenheit stimmberechtigten Mitglieder. 
Ist ein Mitglied an der Beteiligung gehindert, so ist dies unter Angabe 
des Grundes auf dem Schriftstück zu vermerken bzw. in elektronischer 
Form mitzuteilen. 

 
 



(2) Die Beschlussunfähigkeit tritt automatisch ein, sobald weniger als die 
Hälfte aller Mitglieder des Gremiums anwesend ist oder am schriftlichen 
bzw. elektronischen Verfahren i.S.d. § 8 Abs. 1 teilnimmt. Einer 
gesonderten Feststellung bedarf es in diesem Falle nicht. 

 
 
(3) Sind in zwei aufeinander folgenden, ordnungsgemäß einberufenen 

Sitzungen die Mitglieder nicht in der für die Beschlussfassung 
erforderlichen Zahl anwesend, kann der Vorsitzende unverzüglich eine 
dritte Sitzung einberufen, in der das Gremium ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschließt. Dasselbe gilt, wenn 
Beschlussunfähigkeit aus anderen als Befangenheitsgründen eintritt. Bei 
der Einberufung der zweiten und dritten Sitzung ist auf die Folge 
hinzuweisen, die sich für die Beschlussfassung ergibt. 

 
 
(4) Wird ein Gremium wegen Befangenheit von Mitgliedern 

beschlussunfähig, so tritt an seine Stelle der Vorsitzende. Dieser hat vor 
seiner Entscheidung die nicht befangenen Mitglieder zu hören. 

 
 
 
§ 9 Beschlussfassung 
 
(1) Die Gremien entscheiden durch Beschlüsse, Abstimmungen und 

Wahlen im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung. Sie 
können auch im Wege des schriftlichen Verfahrens (einschließlich der 
Übermittlung schriftlicher Erklärungen durch einfache elektronische 
Übermittlung) oder in elektronischer Form beschließen; dies gilt 
insbesondere bei Gegenständen einfacher Art und 
Protokollgenehmigungen oder wenn wegen Störung einer Sitzung kein 
Beschluss gefasst werden konnte. Erhebt ein stimmberechtigtes Mitglied 
Einspruch gegen die Fassung eines konkreten Beschlusses im 
elektronischen Verfahren, so ist der entsprechende 
Tagesordnungspunkt im Rahmen einer  regulären Sitzung des 
Gremiums zu behandeln. Bestehen Zweifel an der ordnungsgemäßen 
Durchführung des schriftlichen oder elektronischen Verfahrens, so ist 
dies unverzüglich zu rügen. 

 
 
(2) Der Vorsitzende stellt den Schluss der Beratung fest und formuliert die 

zur Beschlussfassung gestellten Anträge. Liegen mehrere Anträge zur 
selben Sache vor, bestimmt der Vorsitzende den Modus und die 
Reihenfolge der Beschlussfassung. 

 
 



(3) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden mitgezählt bei der 
Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber bei der Berechnung der 
Mehrheit. Die §§ 20 und 21 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes1 gelten nicht für Wahlen, die 
von Gremien vorzunehmen sind, und für Vorschläge zu diesen Wahlen. 

 
 
(4) Gremien sollen regelmäßig mit einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern 

besetzt werden. In nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten 
Entscheidungsgremien verfügen die Hochschullehrer bei der 
Entscheidung in Angelegenheiten, die die Lehre mit Ausnahme der 
Bewertung der Lehre betreffen, mindestens über die Hälfte der 
Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung oder die Berufung von 
Hochschullehrern betreffen, über die Mehrheit der Stimmen. (§ 10 Abs. 
3 LHG) 

 
 
(5) Die Gremien beschließen in der Regel offen mit Handzeichen. 

Beschlussfassungen sind geheim in den Fällen, die gesetzlich 
(insbesondere § 10 Abs. 4 Satz 3 LHG), in der Grundordnung oder in 
der Geschäftsordnung des Gremiums vorgesehen sind, ferner dann, 
wenn ein Viertel der anwesenden und für die betreffende Angelegenheit 
stimmberechtigten Mitglieder es verlangt.  

 
 
(6) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, sofern 

nicht gesetzlich, in der Grundordnung oder in dieser Verfahrensordnung 
eine andere Mehrheit vorgesehen ist. Im Anschluss an die 
Beschlussfassung gibt der Vorsitzende das Ergebnis bekannt.  

 
 
(7) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewählt ist, 

wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit auch im 
zweiten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein dritter Wahlgang statt, bei 
mehreren Bewerbern als Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die 
im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben; in diesem 
dritten Wahlgang entscheidet die einfache Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

 
 
 

                                                      
1 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verfahrensordnung gültige Fassung ist als Anlage 

angefügt. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt der Beschlussfassung, Abstimmung bzw. Wahl 
geltende Fassung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 



§ 10 Persönliche Erklärung / Persönliche Stellungnahme 
 
Der Vorsitzende erteilt nach Abschluss eines Tagesordnungspunktes das Wort 
für persönliche Erklärungen. Hierbei darf die Zeit von drei Minuten nicht 
überschritten werden. Die Erklärung ist dem Protokollführer schriftlich zu 
übergeben und dem Protokoll anzufügen. Die persönliche Erklärung kann, 
gegebenenfalls in ergänzender Fassung,  möglichst zeitnah zur 
entsprechenden Sitzung als persönliche Stellungnahme schriftlich eingereicht 
werden. Diese wird den Mitgliedern des Gremiums gemeinsam mit dem 
Sitzungsprotokoll zugesandt. 
 
 
 
§ 11 Eilentscheidungsrecht  
 
In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer Sitzung 
des Gremiums aufgeschoben werden kann, entscheidet der Vorsitzende des 
Gremiums an dessen Stelle; dies gilt nicht in Angelegenheiten des Senats 
nach § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 12, 13 und 14. Die Geschäftsordnungen der 
Gremien können einzelne Angelegenheiten von dem Eilentscheidungsrecht 
ausnehmen. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung 
sind den Mitgliedern des Gremiums unverzüglich, spätestens jedoch in der 
nächsten Sitzung, mitzuteilen.  
 
 
 
§ 12 Protokoll / Senatsoffenlage 
 
(1) Über den wesentlichen Gang der Verhandlungen des Gremiums ist ein 

Protokoll zu fertigen. Dies gilt auch für ein schriftliches bzw. 
elektronisches Verfahren i.S.d. § 8 Abs. 1. Der Vorsitzende bestimmt 
den Protokollführer. Das Protokoll muss enthalten: 

 
- den Tag und Ort der Sitzung, 
- den Namen des Vorsitzenden, 
- die Namen der anwesenden und abwesenden Mitglieder,  
- die Namen der übrigen Mitwirkenden und deren Funktion, 
- die Gegenstände der Verhandlung, 
- die Anträge, 
- die Abstimmungs- und Wahlergebnisse,  
- den Wortlaut der Beschlüsse sowie 
- einen Vermerk über persönliche Erklärungen, soweit solche 

abgegeben wurden. 
 
 



(2) Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen. 

 
 
(3) Das Protokoll muss den Mitgliedern des Gremiums nach Fertigstellung 

unverzüglich übersandt werden. Einsprüche gegen das Protokoll oder 
die Anlagen müssen schriftlich bis zum Beginn der auf den Versand des 
Protokolls folgenden Sitzung oder bis zum Ablauf der Beantwortungsfrist 
des nächsten schriftlichen Verfahrens – je nachdem, welcher Zeitpunkt 
früher eintritt – erhoben werden. Stimmt der Vorsitzende einer Änderung 
des Protokolls entsprechend einem Einspruch nicht zu, entscheidet das 
Gremium. Mit Erledigung der Einsprüche gilt das Protokoll als 
genehmigt. 

 
 
(4) In den Sitzungen des Senats liegt ein Ordner „Senatsoffenlage“ aus. 

Dieser enthält die Tagesordnungen, Beschlüsse und Wahlergebnisse 
der Sitzungen der Senatsausschüsse und Fakultätskonferenzen. 
Darüber hinaus enthält er eine Übersicht über alle bereits bekannten 
Sitzungstermine der genannten Gremien. 

 
 
 
§ 13 Ausschüsse  
 
(1) Das Gremium kann für einzelne Sachgebiete oder Teile von ihnen oder 

für bestimmte Sonderaufgaben beratende oder beschließende, ständige 
oder nicht ständige Ausschüsse bilden, sofern die Bildung von 
Ausschüssen nicht gesetzlich oder aufgrund der Grundordnung 
untersagt ist. Sofern nicht bereits mit der Einladung zur Sitzung ein 
Vorschlag zur Einsetzung, Zusammensetzung und Besetzung eines 
Ausschusses bekannt gegeben wurde, können zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder auch ohne vorherigen Vorschlag die Einsetzung, 
Zusammensetzung und Besetzung eines vorläufigen Ausschusses 
beantragen. Über die Besetzung ist in der darauffolgenden Sitzung des 
Gremiums oder im schriftlichen bzw. elektronischen Verfahren i.S.d. § 8 
Abs. 1 endgültig zu entscheiden. 

 
 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder der beschließenden Ausschüsse 

müssen Mitglieder des Gremiums sein; in beschließenden Ausschüssen 
des Senats müssen Hochschullehrer die Mehrheit haben (§ 19 Abs. 1 
S. 4 LHG). Sind für Ausschüsse Mitglieder aus verschiedenen Gruppen 
zu bestellen, so haben die jeweiligen Vertreter der Gruppe in dem 
Gremium ein Vorschlagsrecht. 

 
 



(3) Die Amtszeit der Mitglieder der beschließenden und beratenden 
Ausschüsse, die nicht Studierende sind, beträgt zwei Jahre, sofern 
nichts Anderes beschlossen wurde. Die Amtszeit der Mitglieder der 
beratenden Ausschüsse endet stets mit der Amtszeit der gewählten 
Mitglieder des Gremiums. 

 
 
(4) Das Gremium kann bei der Einsetzung von Ausschüssen zugleich 

beschließen, welches Mitglied des Ausschusses dessen Vorsitz 
übernimmt. Wird ein Vorsitz nicht bestimmt, so wählen die Mitglieder 
des Ausschusses einen Vorsitzenden aus ihrer Reihe.  

 
(5) Jedem Gremienmitglied ist auf Wunsch Einsicht in die 

Ausschussunterlagen zu gewähren. Jedes Gremienmitglied ist 
berechtigt, an Ausschusssitzungen ohne Rede- und Stimmrecht teil zu 
nehmen. Auf Anforderung sind ihm die Einladungen zu den Sitzungen 
zu übersenden. 

 
(6) Ein Ausschuss kann jederzeit durch das einberufende Gremium 

aufgelöst werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der Mitglieder 
dieses Gremiums. 

 
 
 
§ 14 Verstöße gegen die Verfahrensordnung 
 
Der Einwand, Beschlüsse oder Wahlen seien nicht entsprechend dieser 
Verfahrensordnung zu Stande gekommen, muss spätestens zu Beginn der 
nächsten Sitzung erhoben werden. §§ 8 Abs. 1 S. 3, 11 Abs. 3 S. 2 dieser 
Verfahrensordnung sowie § 10 Abs. 5 LHG bleiben unberührt. Wird der 
Einwand vom Gremium als berechtigt anerkannt, ist über die Angelegenheit in 
der Sitzung erneut zu beraten und zu beschließen bzw. zu wählen. 
 
 
 



§ 15 Inkrafttreten 
 
Diese Verfahrensordnung tritt am 01.10.2006 in Kraft. Zugleich treten außer 
Kraft: 
- die Geschäftsordnung des Senats vom 13.11.1973, veröffentlicht im 

Mitteilungsblatt Nr. 7 1973/74 vom 05.06.1974,  
- die Geschäftsordnung der Philosophischen Fakultät, veröffentlicht im 

Mitteilungsblatt Nr. 13/02 vom 16. Oktober 2002, Seite 361 ff.,  
- die Geschäftsordnung der Neuphilologischen Fakultät, veröffentlicht im 

Mitteilungsblatt Nr. 4/75 vom 26. Februar 1975, Seite 61 ff.,   
- die Geschäftsordnung der Fakultät für Verhaltens- und Empirische 

Kulturwissenschaften, veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 02/03 vom 
28.03.2003, S. 41ff., sowie  

- die Geschäftsordnung der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften, 
veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 02/03 vom11.03.2003, S. 45ff.  

 
Die Geschäfts- und Verfahrensordnungen der sonstigen Gremien, 
Kommissionen und Ausschüsse mit Ausnahme der Satzungen i.S.d. § 19 
Abs. 1 Nr. 9 und 10 LHG (Verwaltungs- und Benutzungsordnungen, 
Eignungsfeststellungs-, Zulassungs-, Immatrikulations-, Studien- und 
Prüfungsordnungen) verlieren ihre Gültigkeit, soweit sie vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung beschlossen wurden. Satzungen i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 9 und 
10 LHG gelten bis auf weiteres fort. 
 
 
Heidelberg, den 19. November 2006 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dres. h.c. Peter Hommelhoff 
 Rektor 



ANLAGE 
 

Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg 
(Landesverwaltungsverfahrensgesetz - LVwVfG ) 

 
- Auszug -

 
 
 
§ 20 Ausgeschlossene Personen 
 
(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,  

1. wer selbst Beteiligter ist; 
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist; 
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder 

in diesem Verwaltungsverfahren vertritt; 
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem 

Verfahren vertritt; 
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm 

als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines 
gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen 
Anstellungskörperschaft Beteiligte ist; 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein 
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist. 
Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen 
kann.  
Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass 
jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren 
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 

 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für 

die Abberufung von ehrenamtlich Tätigen.  
 
 
(3) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug 

unaufschiebbare Maßnahmen treffen. 
 
 
(4) Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder 

bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben 
sind, ist dies dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Der 
Ausschuss entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene darf an 
dieser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf 
bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 

 

http://213.216.6.10/C125708D0068EEFE/weblink/201-6_02.b_1.2.11.4.3


(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:  
1. der Verlobte, 
2. der Ehegatte, 
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
4. Geschwister, 
5. Kinder der Geschwister, 
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,  
7. Geschwister der Eltern, 
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 

Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 
miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

 
Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
1.  in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe 

nicht mehr besteht; 
2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder 

Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist; 
3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, 

sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden 
sind. 

 
 
 
§ 21 Besorgnis der Befangenheit 
 
(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine 

unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem 
Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer 
in einem Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig werden soll, den 
Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu unterrichten 
und sich auf dessen Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die 
Besorgnis der Befangenheit den Leiter der Behörde, so trifft diese 
Anordnung die Aufsichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht 
selbst einer Mitwirkung enthält. 

 
(2) Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 88) gilt § 20 Abs. 4 entsprechend. 
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